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Im Zusammenhang mit der derzeitigen Diskussion über eine Neu 
ordnung des Jugendwohlfahrtsrechtes wurde an mich die Anfrage 
gerichtet, ob dem Bundesministerium für soziale Verwaltung Un
terlagen zur Verfügung stehen~ aus denen hervorgeht, wieviele 
Jugendliche ,sieh auf grund einer nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz 
angeordneten Erziebungsbilfe gegenwärtig in Heimerziebung befin
den 9 und - wenn ja - wie bier die Zahlen lauten. 

Ich beehre mich,' hiezu folgendes mitzuteilen: 

Die Zahlen der aufgrund von Erziehungsmaßnahmen nach dem Jugend
wohlfahrtsgesetz (JWG), BGBloNro 99/1954 , in Heimen untergebrach
ten Minderjährigen sind jeweils aus der vom Österreichischen 
Statistischen Zentralamt veröffentlichten Statistik der Jugend
wohlfahrtspflege zu erseheno Die zuletzt veröffentlichten Daten 
beziehen sich auf das Jahr 19780 Nach der Statistik der Jugend
wohlfahrtspflege für das Jahr 1978, Beiträge zur Österreicbi -
schen' Statistik, herausgegeben vom Österreichischen Statisti -
sehen Zentralamt~ Heft 547, standen am 3101201978 aufgrund der 
Erziehungsbilfe gemäß § 9 JWG 30827 Minderjährige (davon 10404 
im Alter von 14 bis unter 19 Jahren), aufgrund der gerichtlichen 
Erziehungshilfe gemäß § 26 JWG 20184 Minderjährige (davon 801 im 
Alter von 14 bis unter 19 Jahren) und aufgrund der Fiirsorgeer -
ziehung gemäß §§ 29 und 31 JWG 10163 Minderjäbrige (dayon 927 
im Alter von 14 bis unter 19 Jahren) in Heimerziebu..'"lgo 
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Die von den Ämtern der Landesregierungen für den Stichtag 
~o1201979 bekanntgegebenen Zahlen, deren Richtigkeit -aber 
vom Österreichischen Statistischen Zentralamt infolge der 
erst mit 300 April 1980 abgelaufenen Meldefrist noch nicht 
uöerprüft werden konnte, lauten wie folgt: 

30834 Minderjährige (davon 10483 im Alter von 14 bis unte~ 
19 Jahren) in Heimerzienung auf grund der Erzienungsbilfe ge
mä.ß § 9 JWG, 20017 r'1inderjährige (davon 755 im Alter von 14 
bis unter 19 Jahren) auf grund der gerichtlichen Erziehungs -
hilfe gemäß § 26 JlJG und 1 .. 019 11inderjährige (davon 809 im Al
ter von 14 bis unter 19 Jahren) in Heimerziehung aufgrund der 
Fürsorgeerziehung gemäß §§ 29 und 31 JlJGo 

Während die Erziehungsbilfe gemäß § 9-JWG nur der Einwilligung 
der Erziebungsberechtigten bedarf~ müssen die Erziehungshilfe 
gemäß § 26 JWG und die Fürsorgeerziehung gemäß §§ 29 und 31 ~JG 

gerichtlich angeordnet werdeno 
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